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WE KNOW HOW. 

1. Unternehmensnews 
Den Newsletter gibt es jeden Monat regelmäßig im Newsbereich, auf unserer Homepage 
www.steuerexperten.at, zum Herunterladen. 
 
2. Richtiges Fahrtenbuch erspart Ärger mit dem Fina nzamt  
Die betriebliche Nutzung eines Fahrzeuges ist mittels Fahrtenbuch nachzuweisen. Dieses 
Fahrtenbuch wird bei Steuerprüfungen oft besonders genau geprüft. 
 
3. Wann ist eine Erklärung per Fax oder E-Mail zeit gerecht?  
Zu spät zugegangene Erklärungen, wie etwa Kündigungen, können unangenehme Folgen 
haben. Von erheblicher Bedeutung ist deshalb, wer das Risiko der korrekten Übermittlung 
trägt. 
 
4. Zahlungen ins Ausland beim Finanzamt melden!  
Wenn Ihr Unternehmen für bestimmte Leistungen 2011 Zahlungen von mehr als € 100.000 ins 
Ausland getätigt hat, dann müssen Sie unter Umständen der Finanzverwaltung detaillierte 
Informationen darüber mitteilen. 
 
5. Steuerliche Behandlung von Leasing bei Ärzten  
Haben Sie schon einmal über die Leasingfinanzierung Ihres medizinischen Equipments nach-
gedacht? Vor Vertragsunterzeichnung sollten dann alle wichtigen Aspekte berücksichtigt wer-
den. 
 
6. Steuerliche Änderungen für Unternehmer ab 1. Jän ner 2012 
Das Jahr 2011 neigt sich dem Ende zu. Grund genug um vorauszuschauen, was Unternehmer 
ab 1. Jänner 2012 steuerlich zu beachten haben. 
 
7. Vom Einheitswert berechnete Grundbucheintragungs gebühr gekippt 
Wird eine vom Verfassungsgerichtshof (VfGH) aufgehobene Bestimmung vom Gesetzgeber 
nicht saniert, muss die Grundbucheintragungsgebühr ab 1.1.2013 vom Verkehrswert bemes-
sen werden. 
 
8. Lohnabrechnung von Dienstnehmern im Montage-Ausl andseinsatz ab 1.1.2012 
Ab 1. Jänner 2012 sind nur noch 60% der Einkünfte aus dem Arbeitslohn von ins Ausland 
entsendeten Arbeitnehmern steuerbefreit. 
 
9. Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten bei Weinbau betrieben 
Um als expandierender Weinbaubetrieb die Begünstigungen der Pauschalierung zu erhalten, 
ist die Gründung einer Weinhandelsfirma in Form einer OG, GmbH, KG oder einer anderen 
Rechtsform zu prüfen. 
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1. Unternehmensnews 
 
Zypriotisches Sommerfest 28.06.2012  
 
Am 28. Juni 2012 veranstalten wir wieder unser alljährli-
ches zypriotisches Sommerfest in unseren Kanzleiräum-
lichkeiten. 
 
Für mehr Informationen sowie die Einladung als PDF-
Dokument besuchen Sie unsere Website 
www.steuerexperten.at , unter der Rubrik „Events“ können 
Sie sich direkt Online für all unsere Veranstaltungen an-
melden. 

 
2. Richtiges Fahrtenbuch erspart Ärger mit dem Fina nzamt 
Die betriebliche Nutzung eines Fahrzeuges ist mitte ls Fahrtenbuch nachzuweisen. Die-
ses Fahrtenbuch wird bei Steuerprüfungen oft besond ers genau geprüft.   
Das Fahrtenbuch dient sowohl als Nachweis darüber, welche Fahrtkosten als Betriebskosten 
absetzbar sind, als auch dazu, den steuer- und sozialversicherungspflichtigen Sachbezug der 
Mitarbeiter, die über einen Dienstwagen verfügen, belegen zu können. 
 
Kriterien für ordnungsgemäßes Fahrtenbuch 
 
Ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch ist in gebundener oder sonst in sich geschlossener Form zu 
führen. Lose Zettel sind kein Fahrtenbuch! Durch die geschlossene Form soll verhindert oder 
möglichst erschwert werden, dass der Steuerpflichtige nachträglich Änderungen vornehmen 
kann. Grundsätzlich ist ein mit einem Computerprogramm erzeugtes Fahrtenbuch formell ord-
nungsgemäß. Allerdings entspricht ein etwa mit Microsoft Excel erstelltes Fahrtenbuch nicht den 
Anforderungen, weil nachträgliche Änderungen möglich sind und diese später nicht mehr nach-
vollzogen werden können. Alle Aufzeichnungen im Fahrtenbuch sind zeitnah, lückenlos und in 
chronologischer Reihenfolge zu führen.  
 
Beweisführung mittels Diktiergerät 
 
Interessant ist in diesem Zusammenhang eine Erkenntnis des Unabhängigen Finanzsenates. Er 
hat die Beweisführung mittels Diktiergerät, dessen besprochene Bänder zeitnah der Sekretärin 
zur handschriftlichen Übertragung in ein Fahrtenbuch übergeben und anschließend wieder be-
sprochen wurden, als zulässig anerkannt! 
 
Folgende Daten sind in einem Fahrtenbuch festzuhalten: 

·  Datum jeder Fahrt  
·  Kilometerstand am Beginn und Ende jeder Fahrt  
·  Fahrstrecke in Kilometer  
·   Ausgangsort und Zielort jeder einzelnen Fahrt  
·  Der Reiseweg so detailliert, dass er mit einer Straßenkarte nachvollzogen werden kann  
·  Zweck jeder einzelnen Fahrt. Werden bei einer betrieblichen Fahrt mehrere Kunden be-

sucht, so ist der Name jedes einzelnen Kunden anzuführen. Der allgemeine Hinweis 
„Kundenbesuche“ ist als Zweckangabe jedenfalls zu vage.  

Zusammenfassend sollte somit die Devise lauten: je genauer die Aufzeichnungen, desto glaub-
würdiger das Fahrtenbuch, desto weniger Diskussionen mit dem Finanzamt!  
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3. Wann ist eine Erklärung per Fax oder E-Mail zeit gerecht? 
Zu spät zugegangene Erklärungen, wie etwa Kündigung en, können unangenehme Folgen 
haben. Von erheblicher Bedeutung ist deshalb, wer d as Risiko der korrekten Übermitt-
lung trägt. 
 
Eine Erklärung gilt als zugegangen, wenn der Empfänger davon Kenntnis nimmt. Außerdem ist 
eine Erklärung auch dann zugegangen, wenn sie in den „Machtbereich“ des Empfängers ge-
langt ist und er sich unter normalen Verhältnissen vom Inhalt Kenntnis verschaffen konnte. Be-
züglich Erklärungen, die per Fax oder E-Mail übermittelt werden, hat der Oberste Gerichtshof 
folgende interessante Entscheidungen getroffen: 

Sendebestätigung ist kein Beweis für Zugang 

Ein Fax gilt erst dann beim Empfänger als zugegangen, wenn es während der Geschäftsstun-
den des Empfängers mit einem Signaleingang einlangt, ansonsten am Beginn des nächsten 
Arbeitstages. Erst dann geht das Übermittlungsrisiko auf den Empfänger über. Ein „o.k.-
Vermerk“ eines Fax-Sendeberichts ist allenfalls ein Indiz für den Zugang, nicht aber ein Beweis. 
 
E-Mail-Sendeprotokoll ist kein Beweis für eine erfo lgreiche Zustellung  

Bei der Datenübermittlung per E-Mail gilt, dass die Zustellung erfolgreich ist, sobald das E-Mail 
vom Empfänger in seiner Mailbox abgerufen werden kann. Auch hier ist das Sendeprotokoll 
bestenfalls ein Indiz für den Zugang, aber kein Beweis. Lassen Sie sich deshalb den Empfang 
des E-Mails immer bestätigen. Die Verknüpfung der Übermittlung mit einem automatischen 
Antwort-Mail des Empfängers kann hier Abhilfe schaffen.  

Eine abgesendete E-Mail oder ein abgesendetes Fax kann also manchmal erst am nächsten 
Arbeitstag als zugegangen gewertet werden. 

Vorsicht:  An das Finanzamt sind Anbringen (z.B. Berufungen) immer schriftlich, das heißt pos-
talisch, per Fax oder via FinanzOnline, zu übermitteln. Die Übermittlung per E-Mail ist nicht vor-
gesehen und kann zur Versäumung von Fristen führen! 
 
4. Zahlungen ins Ausland beim Finanzamt melden! 
Wenn Ihr Unternehmen für bestimmte Leistungen 2011 Zahlungen von mehr als € 100.000 
ins Ausland getätigt hat, dann müssen Sie unter Ums tänden der Finanzverwaltung detail-
lierte Informationen darüber mitteilen.  
Die Pflicht trifft sowohl Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes als auch Körperschaf-
ten des öffentlichen und des privaten Rechts. 
 
Mitteilungspflicht bis Ende Februar  
 
Auf elektronischem Wege müssen jene Geldflüsse bis Ende Februar des auf die Zahlung fol-
genden Kalenderjahres gemeldet werden, die mehr als € 100.000 betragen (hierbei sind alle 
Zahlungen an einen Empfänger innerhalb eines Kalenderjahres zusammenzurechnen) und die  

·  entweder für im Inland ausgeübte selbständige Tätigkeiten erfolgen oder  
·  für Vermittlungsleistungen erfolgen die von unbeschränkt Steuerpflichtigen erbracht 

wurden, oder 
·  für von beschränkt Steuerpflichtigen erbrachten Vermittlungsleistungen erfolgen, welche 

sich auf das Inland beziehen, oder  
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·  für kaufmännische oder technische Beratung im Inland erfolgen.  

Entfall der Mitteilungspflicht  

 
Die Mitteilungspflicht entfällt, wenn bei den aufgezählten Tätigkeiten ein Steuerabzug für  

·  Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit (Schriftsteller, Vortragende, Künstler, Architekten, 
Sportler, Artisten oder Mitwirkende bei Unterhaltungsdarbietungen),  

·  Gewinnanteile als Mitunternehmer an einer ausländischen Gesellschaft, die an einer in-
ländischen Personengesellschaft beteiligt ist,  

·  Einkünfte aus der Überlassung von Rechten (z.B. Lizenzen),  
·  Aufsichtsratvergütungen,  
·  kaufmännische oder technische Beratung im Inland sowie Gestellung von Arbeitskräften 

zur inländischen Arbeitsleistung (ausgenommen konzerninterne Personalüberlassung),  
·  unter bestimmten Voraussetzungen Einkünfte aus inländischen Immobilien-

Investmentfonds  

vorzunehmen war. 

Die Mitteilungspflicht entfällt auch dann, wenn die Zahlung(en) an eine ausländische Körper-
schaft erfolgte(n), welche ihrerseits im Ausland einem mindestens 15%igen Ertragsteuersatz 
unterliegt. 

Eine Verletzung der gesetzlichen Meldeflicht stellt eine Finanzordnungswidrigkeit dar, die mit 
einer Geldstrafe von bis zu 10% des Betrags, der gemeldet hätte werden müssen (höchstens 
€ 20.000), geahndet wird.  
 
5. Steuerliche Behandlung von Leasing bei Ärzten 
Haben Sie schon einmal über die Leasingfinanzierung  Ihres medizinischen Equipments 
nachgedacht? Vor Vertragsunterzeichnung sollten dan n alle wichtigen Aspekte berück-
sichtigt werden. 
  
Um die Leasingraten in vollem Umfang absetzen zu können, muss der Leasingvertrag bei Fi-
nanzierungsleasing so gestaltet sein, dass der Leasinggegenstand steuerlich dem Leasingge-
ber zugerechnet wird. Ist dies nicht der Fall, wird das Gerät – wie bei Kreditfinanzierung – bei 
Ihnen als wirtschaftlicher Eigentümer aktiviert. Ihr Gewinn reduziert sich in diesem Fall um die 
Abschreibung und die in der Leasingrate enthaltene Zinskomponente. Da die Nutzungsdauer 
des Geräts normalerweise länger als die Leasingdauer ist, führt dies zu einer verzögerten steu-
erlichen Berücksichtigung des Leasingaufwandes. 
 
Die steuerliche Zurechnung des Leasinggegenstandes hat auch Auswirkungen auf die notwen-
digen Investitionen für den Gewinnfreibetrag. 
 
Ein Gespräch mit uns vor Vertragsabschluss lohnt sich daher auf alle Fälle, um die wirtschaft-
lich als auch steuerlich optimale Finanzierungsentscheidung treffen zu können. 
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6. Steuerliche Änderungen für Unternehmer ab 1. Jän ner 2012 
Das Jahr 2011 neigt sich dem Ende zu. Grund genug u m vorauszuschauen, was Unter-
nehmer ab 1. Jänner 2012 steuerlich zu beachten hab en. 
 
Spendenbegünstigung neu 
 
Ab nächstem Jahr wirken sich auch Zuwendungen und Spenden an begünstigte Spendenemp-
fänger aus dem Bereich Umwelt- und Tierschutz (sofern diese in der entsprechenden Liste des 
Finanzministeriums eingetragen sind) sowie an Freiwillige Feuerwehren steuerlich aus. 
Allerdings können nur noch einheitlich 10% des Vorjahresgewinnes als Betriebsausgaben und 
10% der Vorjahreseinkünfte als Sonderausgaben (unter Anrechnung jener Spenden, die Be-
triebsausgaben sind) angesetzt werden. 
 
Kirchenbeitrag  
 
Verpflichtende Beiträge an Kirchen und Religionsgemeinschaften sind ab 2012 jährlich bis zu 
einer Höhe von € 400 als Sonderausgabe absetzbar. 
 
Ab 1. April 2012 neue Besteuerung von Vermögenszuwä chsen im Kapitalvermögen   
 
Mit 1. April 2012 treten die neuen Bestimmungen über die Besteuerung von Kapitalvermögen in 
Kraft. Durch dieses neue Kapitalertragsteuersystem (KESt) werden ab 1. April 2012 auch Ge-
winne aus dem Verkauf von Wertpapieren und Derivaten versteuert. Bisher unterlagen nur Zin-
sen und Dividenden der KESt. Bis zum Inkrafttreten der Bestimmungen gibt es verschiedene 
Übergangsregelungen (z.B. besondere Spekulationsfrist beim Verkauf von Wertpapieren, etc.) 
zu beachten, über die wir Sie gerne beraten. 
 
Nur am Jahresanfang: Änderung des Voranmeldezeitrau ms für die Umsatzsteuer  
 
Zu Jahresbeginn kann man unter bestimmten Voraussetzungen den Voranmeldezeitraum für 
die Umsatzsteuer (sog. UVA) ändern. Grundsätzlich ist der Voranmeldezeitraum der Kalender-
monat. Für einen Unternehmer, dessen Umsätze im vorangegangenen Jahr € 100.000 netto 
nicht überstiegen haben, gilt jedoch das Kalendervierteljahr als Voranmeldezeitraum. Allerdings 
kann dieser Unternehmer freiwillig die UVA auch im Monatsrhythmus an das Finanzamt über-
mitteln. Diese Änderung ist aber nur mit der ersten Umsatzsteuervoranmeldung des Jahres, 
also für Jänner, möglich.  
 
7. Vom Einheitswert berechnete Grundbucheintragungs gebühr gekippt  
Wird eine vom Verfassungsgerichtshof (VfGH) aufgeho bene Bestimmung vom Gesetz-
geber nicht saniert, muss die Grundbucheintragungsg ebühr ab 1.1.2013 vom Verkehrs-
wert bemessen werden. 
  
Beim Einheitswert handelt es sich um eine steuerliche Messgröße für den inländischen Grund-
besitz. Der Einheitswert wird vom Lagefinanzamt ermittelt und dient als Grundlage für diverse 
Abgaben wie beispielsweise Grundsteuer, Grunderwerbsteuer sowie Einkommensteuer und 
Sozialabgaben bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben. 
 
Bei der Einheitswertfeststellung werden Wirtschaftsgüter, die zusammengehören und densel-
ben Eigentümer haben, als wirtschaftliche Einheit betrachtet. Für jede wirtschaftliche Einheit 
einer Vermögensart werden zum Hauptfeststellungszeitpunkt im Bundesgebiet die Einheitswer-
te neu festgestellt.  
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Für Grundvermögen und dazugehörige Betriebsgrundstücke fand die letzte Hauptfeststellung 
zum Stichtag 1.1.1973 statt. Die Einheitswertermittlung basiert somit auf den Preisverhältnissen 
von 1973. Daher liegen die Einheitswerte in Österreich weit unter dem Verkehrswert des 
Grundvermögens, der den „tatsächlichen“ Wert im Wirtschaftsverkehr widerspiegelt. 
 
Meinung des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) 
 
Die Grundbucheintragungsgebühr ist eine Abgabe, die für die konkrete Inanspruchnahme der 
Tätigkeit staatlicher Gerichte zu entrichten ist. Bei der Ermittlung dieser Gebühr wird auf die 
Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer abgestellt. Das Grunderwerbsteuergesetz sieht 
folgende Bemessungsgrundlagen für die Grunderwerbsteuer vor: 

·  bei entgeltlichem Erwerb eines Grundstücks (z.B. durch Kauf, Tausch) die Gegenleis-
tung (Kaufpreis, Tauschleistung),  

·  bei unentgeltlichem Grundstückserwerb (Schenkung, Erbschaft) den dreifachen Ein-
heitswert.  

Grundbucheintragungsgebühr ab 1.1.2013 vom Verkehrs wert? 
 
Es leuchtet ein, dass für die Grundbuchsrichter eine geschenkte Liegenschaft denselben Ver-
waltungsaufwand erzeugt wie eine gekaufte Liegenschaft. Daher verstieß die unterschiedliche 
Bemessung der Grundbucheintragungsgebühr für an sich gleichartige Leistungen nach Ansicht 
des VfGH gegen den Gleichheitsgrundsatz. Wird die vom VfGH mit Wirkung ab 1.1.2013 auf-
gehobene Bestimmung in der Zwischenzeit vom Gesetzgeber nicht saniert, muss die Grund-
bucheintragungsgebühr sowohl bei entgeltlichen als auch unentgeltlichen Liegenschaftserwer-
ben ab 1.1.2013 vom Verkehrswert bemessen werden. 
Fällt die einheitswertbasierte Berechnung der Grund erwerbsteuer?  
 
Aufgrund dieses VfGH-Erkenntnisses ist zu erwarten, dass der VfGH auch an der einheitswert-
basierten Berechnung der Grunderwerbsteuer früher oder später rütteln wird. Für die Steuer-
pflichtigen wäre es jedenfalls unzumutbar, bei jeder Grundstücksschenkung oder –erbschaft 
einen Sachverständigen mit der Bewertung zu beauftragen bzw. stünde der Aufwand für solch 
eine Bewertung außer Verhältnis zu der Abgabenbelastung aus Grunderwerbsteuer und 
Grundbucheintragungsgebühr, was wiederum neue verfassungsrechtliche Bedenken aufwerfen 
könnte. 
 
Der Ball liegt nun beim Gesetzgeber. Sorgt er nicht bald für vernünftige Ersatzbemessungs-
grundlagen, welche die veralteten Einheitswerte ablösen, wird eine auf Dauer nicht mehr ab-
wendbare Gesetzessanierung auf dem Rücken der Steuerpflichtigen ausgetragen. 

8. Lohnabrechnung von Dienstnehmern im Montage-Ausl andseinsatz ab 1.1.2012 
Ab 1. Jänner 2012 sind nur noch 60% der Einkünfte a us dem Arbeitslohn von ins Aus-
land entsendeten Arbeitnehmern steuerbefreit. 
    
Bis 31. Dezember 2010 waren die Einkünfte aus Auslandsmontagen von Lohnsteuer und 
Lohnnebenkosten (Kommunalsteuer, DB, DZ) befreit. Nach Aufhebung dieser Bestimmung er-
folgte zunächst eine auf die Jahre 2011 und 2012 befristete Übergangsregelung, die für jene 
Arbeitnehmer, die von der jetzigen Neuregelung nicht profitieren können, auch noch 2012 wei-
tergilt. Mit dem Abgabenänderungsgesetz 2011 wurde diese Übergangsregelung nun von einer 
gänzlichen Neuregelung abgelöst: 
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Ab 1. Jänner 2012 sind nur noch 60% der steuerpflichtigen Einkünfte aus laufendem Arbeits-
lohn von vorübergehend ins Ausland entsendeten unbeschränkt steuerpflichtigen Arbeitneh-
mern steuerbefreit. Dieser befreite Betrag ist mit der monatlichen ASVG-
Höchstbeitragsgrundlage (derzeit € 4.200 und für das Jahr 2012 voraussichtlich € 4.230) gede-
ckelt. 
 
Voraussetzung für die Steuerbefreiung von Einkünfte n bei Auslandsmontagen:  

·  Die Entsendung erfolgt von einem Betrieb oder einer Betriebsstätte eines in einem Mit-
gliedstaat der EU, einem Staat des EWR oder der Schweiz ansässigen Arbeitgebers 
oder von einer in einem Mitgliedstaat der EU, in einem Staat des EWR oder der 
Schweiz gelegenen Betriebsstätte eines in einem Drittland ansässigen Arbeitgebers  

·  Der ausländische Einsatzort muss mehr als 400 km Luftlinie vom nächstgelegenen 
Punkt des österreichischen Staatsgebietes entfernt liegen  

·  Die Entsendung darf nicht in eine Betriebsstätte des Arbeitgebers (Geschäftsleitungs-
sitz, Zweigniederlassung etc.) bzw. des Beschäftigers erfolgen (Entsendungen zu Bau-
ausführungen sind davon nicht betroffen)  

·  Die Tätigkeit des entsendeten Arbeitnehmers im Ausland darf ihrer Natur nach nicht auf 
Dauer angelegt sein  

·  Die Dauer der begünstigten Tätigkeit muss ununterbrochen über den Zeitraum eines 
Monats hinausgehen  

·  Die im Ausland zu leistenden Arbeiten müssen überwiegend unter „erschwerten Um-
ständen“ (z.B. Verschmutzung, Gefährdung) erbracht werden  

 
Progressionsvorbehalt wird gestrichen 
 
Bisher waren die steuerbefreiten Teile der Auslandsmontagebezüge bei der Ermittlung jenes 
Durchschnittssteuersatzes zu berücksichtigen, der auf die im Inland erbrachten Leistungen so-
wie die steuerpflichtigen Teile der Auslandsmontage anzuwenden ist (so genannter. „Progres-
sionsvorbehalt“). Mit der aktuellen Neuregelung wurde dieser Progressionsvorbehalt gestri-
chen, sodass die befreiten Bezüge in Österreich nun tatsächlich keinerlei steuerliche Auswir-
kungen haben.  
9. Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten bei Weinbau betrieben 
Um als expandierender Weinbaubetrieb die Begünstigu ngen der Pauschalierung zu erhal-
ten, ist die Gründung einer Weinhandelsfirma in For m einer OG, GmbH, KG oder einer an-
deren Rechtsform zu prüfen. 
  
Die Vorteile neben dem Erhalt der Pauschalierung sind unter anderem:  

1. Vorsteuerabzug für Investitionen, die in der Handelsfirma getätigt werden  
2. Vermeidung von Zukaufsbeschränkungen  
3. Umsatzsteuerbefreiter Export  
4. Risikominimierung bei Exportgeschäften (Gründung einer GmbH)  

Vorsteuerabzug für Weinbaubetrieb 
 
Zum Vorsteuerabzug berechtigt ist der Weinbaubetrieb, wenn er in die Umsatzsteuerpflicht op-
tiert. Allerdings ist dann die Umsatzsteuer für getätigte Umsätze abzuführen. Im Falle der um-
satzsteuerlichen Pauschalierung ist keine Umsatzsteuer – bis auf die Zusatzsteuer bei manchen 
Getränken – abzuführen.  
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Für umsatzsteuerpauschalierte Betriebe gelten die Steuerbefreiungen des Umsatzsteuergeset-
zes nicht, wodurch für diese auch kein steuerfreier Export (entweder in Drittländer oder in die 
EU-Länder mittels steuerfreier innergemeinschaftlicher Lieferung) möglich ist. Durch den Ver-
kauf des Weines an den inländischen Weinhandelsbetrieb besteht für diesen das Recht des 
Vorsteuerabzuges. Die Rechnung wird mit USt ausgestellt, obwohl diese im pauschalierten Be-
trieb nicht abgeführt wird. Es kann steuerbefreit in das Ausland weiterverkauft werden. Für eine 
Befreiung sind Buch- und Ausfuhrnachweis unumgänglich. 
 
Unsere Empfehlung  
 
Ein Optimum bezüglich der Umsatzbesteuerung kann unter gewissen Voraussetzungen folgen-
dermaßen erreicht werden: Sämtlicher Wein, der an Private geht, wird über die pauschalierte 
Landwirtschaft verkauft (in den meisten Fällen mit 12% USt). Der Verkauf an Unternehmer er-
folgt über die Handelsfirma. Hierbei werden zwar 20% USt in Rechnung gestellt, jedoch hat der 
empfangende Unternehmer in der Regel die Vorsteuerverrechnung.  
 
Da der Wein entweder in Fässern oder in sonstigem Gebinde in die Handelsfirma verkauft und 
erst dort abgefüllt, etikettiert und vertrieben wird, ist der Literpreis ein geringerer – der Umsatz 
im pauschalierten Betrieb wird gesenkt. Damit kann das Überschreiten der Umsatzgrenze von   
€ 400.000 und somit das Wachsen in die Bilanzierungspflicht unter Umständen vermieden wer-
den.  
 
Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass Mitarbeiter, die nur mit Lagerarbeiten, mit der Abfüllung 
und dem Handel beschäftigt sind, im Handelsbetrieb angestellt und bezahlt werden. Dadurch 
wird die Gehaltszahlung zur Betriebsausgabe, die im Rahmen des pauschalierten Betriebes 
neben dem Ausgabenpauschale nicht als Aufwand geltend zu machen ist. 
 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne unter 
�
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